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TELEKOMMUNIKATION

Markus Fredebeul-Krein

Das Universaldienstkonzept der Euro-
päischen Union in der Telekommunikation

Seit Anfang der neunziger Jahre wurden auf EU-Ebene zahlreiche Regulierungsmaß-
nahmen beschlossen, die darauf abzielen, Wettbewerb auf dem europäischen

Telekommunikationsmarkt zu gewährleisten. In allen EU-Staaten besteht gleichzeitig
Einigkeit über die Umsetzung eines Universaldienstkonzeptes, das eine Grundversorgung
für Einkommensschwache und für Personen in strukturschwachen Regionen beinhaltet.
Ist dieses Konzept wettbewerbsneutral und ohne Marktzutrittsschranken für potentiell

neue Anbieter verwirklicht worden?

Waren die nationalen Telekommunikationsmärkte
in der Europäischen Union (EU) bis Mitte der

achtziger Jahre vorwiegend durch staatliche Fernmel-
demonopole charakterisiert, so sind sie seitdem
schrittweise dem Wettbewerb geöffnet worden. Die
Europäische Kommission erließ eine Reihe von Richt-
linien, die die bis dahin geschlossenen Telekommuni-
kationsmärkte liberalisierten. Die Einführung von Wett-
bewerb wurde somit schrittweise in allen Bereichen
der Telekommunikation zum ordnungspolitischen Leit-
bild erhoben. Die Aufhebung institutioneller Marktein-
trittsbarrieren reicht jedoch alleine nicht aus, um im
Telekommunikationsdienstesektor einen offenen
Marktzugang sicherzustellen. Sowohl aus ökonomi-
schen als auch aus technischen Gründen sind sektor-
spezifische Regulierungseingriffe erforderlich, die ex
ante gestaltend und vorbeugend wirken. Deswegen
wurden auf EU-Ebene seit Anfang der neunziger Jahre
zahlreiche Regulierungsvorgaben verabschiedet, die
die Schaffung eines wettbewerblichen europäischen
Telekommunikationsmarktes zum Ziel haben: gemein-
same Grundsätze für den Netzzugang, die Zusam-
menschaltung von Telekommunikationsnetzen, die Li-
zenzvergabe und den Zugang zu technisch knappen
Ressourcen wie Frequenzen und Nummern.

Parallel hierzu hat die EU in mehreren Schritten ein
Konzept des Universaldienstes als festen Bezugsrah-
men für die ordnungspolitischen Reformen in den Mit-
gliedstaaten entwickelt. In praktisch allen EU-Mit-
gliedstaaten ist es nämlich ein erklärtes Ziel der
Telekommunikationspolitik, daß sowohl eine Grund-
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Versorgung mit Telekommunikationsdiensten in struk-
turschwachen Regionen sichergestellt wird, als auch
einkommensschwachen Personen der Zugang zu
Telekommunikationsdiensten ermöglicht wird. Die mit
dem Universaldienstziel verbundenen Regulierungs-
vorgaben der EU sollen dabei sicherstellen, daß die
nationalen Universaldienstregulierungen wettbe-
werbsneutral sind und nicht als Marktzutrittsschranke
für potentielle inländische und ausländische Konkur-
renten wirken. Ob dieses Ziel verwirklicht worden ist,
soll im folgenden untersucht werden.

Marktzutrittsbeschränkungen

Um das Universaldienstziel einer flächendecken-
den Grundversorgung mit bestimmten Telekommuni-
kationsdiensten zu erschwinglichen Preisen und einer
bestimmten Mindestqualität auf wettbewerblich orga-
nisierten Telekommunikationsmärkten zu verwirkli-
chen, sind regulierende Eingriffe notwendig. So erfor-
dert die Aufrechterhaltung einer Grundversorgung mit
Telekommunikationsdiensten zu Unterkostenpreisen
eine Marktregulierung dahingehend, daß mindestens
ein Unternehmen zur Universaldienstbereitstellung
verpflichtet wird. Als Ausgleich für die dabei anfallen-
den Verluste muß es eine Kompensation erhalten. Je
nach Ausgestaltung der Universaldienstverpflichtung
können nun unterschiedlich starke Marktzutrittsbar-
rieren für potentielle Konkurrenten erzeugt werden.
Wie stark dabei eine Universaldienstverpflichtung als
Marktzutrittsschranke wirkt, hängt von verschiedenen
Aspekten ab: (1) Welche Dienste zu welchen Preisen
universell angeboten werden müssen, (2) welche Un-
ternehmen in die Universaldienstverpflichtung einbe-
zogen werden, (3) wie und durch wen die Univer-
saldienste finanziert werden und (4) wie die Kosten
der Universaldienstbereitstellung ermittelt werden.
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(1) Da weder allokative noch distributive Gründe ei-
ne Verpflichtung zur Universaldienstbereitstellung
ausreichend rechtfertigen1, ist es, sofern eine solche
Vorgabe politisch beschlossen wird, aus ökonomi-
scher Sicht sinnvoll, daß der Umfang der Universal-
dienstverpflichtung möglichst eng abgegrenzt wird.
Gleichzeitig sollte ein preislicher Gestaltungsspiel-
raum zugelassen werden, der zumindest annähernd
die Kostensituation auf den einzelnen Teilmärkten wi-
derspiegelt. Je umfangreicher und weniger kostenori-
entiert eine Universaldienstverpflichtung ausfällt, de-
sto stärker werden nämlich die Wettbewerbskräfte
behindert, die die Hauptantriebskräfte für niedrigere
Preise und Innovationen sind. Da andererseits Ent-
scheidungen über den Umfang und die Preisgestal-
tung des Universaldienstes nicht zwangsläufig mit ei-
ner Wettbewerbsverzerrung zu Lasten einzelner
Anbieter einhergehen müssen, sind diesbezüglich kei-
ne speziellen Anforderungen an eine wettbewerbs-
neutrale Ausgestaltung des Universaldienstkonzepts
zu stellen.

(2) Werden mehrere Unternehmen zur Erbringung
von Universaldiensten verpflichtet, so würde dies zu
einer ökonomischen Ressourcenverschwendung in
Form einer Mehrfachversorgung und damit verbunde-
nen Überkapazitäten führen. Zudem wird für neu in
den Markt eintretende Anbieter eine hohe Marktzu-
trittsschranke errichtet. Zum einen können sie mögli-
cherweise aufgrund von knappen Kapitalmitteln kein
flächendeckendes Angebot aufbauen und zum an-
dern wird ihnen dadurch die Möglichkeit genommen,
auf einem begrenzten Teilmarkt Erfahrungen zu sam-
meln und somit das Risiko einer Investition zu redu-
zieren, bevor sie einen Dienst flächendeckend anbie-
ten2. Um das Ziel einer möglichst effizienten Er-
bringung der Universaldienstversorgung zu erreichen,
sollte deshalb grundsätzlich nur ein einzelnes Unter-
nehmen zur universellen Versorgung mit einem Basis-
dienst verpflichtet werden. Um dabei den tatsächlich
relevanten Subventionsbedarf möglichst genau zu er-
mitteln, bietet sich ein Ausschreibungswettbewerb an,
bei dem die Universaldienstleistung von demjenigen
Unternehmen erbracht wird, das den geringsten Sub-
ventionsbetrag verlangt3.

1 Durch eine Subventionierung bestimmter Telekommunikationslei-
stungen wird eine Verzerrung von Angebot und Nachfrage hervorge-
rufen und der Wettbewerb behindert. Verteilungs- und regionalpoliti-
sche Ziele ließen sich besser über direkte Steuerungsinstrumente
verwirklichen, ohne daß sie staatlicher Eingriffe in denTelekommuni-
kationsmarkt bedürften; vgl. G. Fau lhaber , J.W. B o y d : Optimal
New Product Pricing in Regulated Industries, in: Journal of
Regulatory Economics, Vol. 1 (1995), Nr. 4, S. 341-358.
2 Vgl. H. K l o d t , C. F. Laaser et al: Wettbewerb und Regulierung
in der Telekommunikation,.Kieler Studien, Bd. 272, Tübingen 1995.

(3) Für eine Finanzierung des aus der Universal-
dienstbereitstellung entstehenden Defizits kommen
drei Konzepte in Frage: eine Finanzierung 1) aus allge-
meinen Haushaltsmitteln, 2) über einen durch andere
Telekommunikationsunternehmen finanzierten Infra-
strukturfonds oder 3) über Netzzugangsgebühren.
Zwar ist ersteres aus ökonomischer Sicht am effizien-
testen4, jedoch können auch die beiden anderen
Finanzierungskonzepte, bei denen Telekommunika-
tionsunternehmen für die Kosten des Universal-
dienstes aufkommen müssen, wettbewerbsneutral
gestaltet werden. Entscheidend ist dabei, daß Re-
gulierungsgrundsätze hinsichtlich der Bemessungs-
grundlage aufgestellt werden. Diese determiniert die
Belastung, die einzelnen Unternehmen aus der Uni-
versaldienstabgabe entsteht. Dabei ist sicherzustel-
len, daß die Zusatzentgelte in transparenter und nicht-
diskriminierender Weise sowie nach dem Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit erhoben werden. Ein Finan-
zierungssystem kann dann als wettbewerbsneutral
angesehen werden, wenn es die Beiträge der in Frage
kommenden Marktteilnehmer entsprechend ihrer rela-
tiven Marktkraft bemißt.

(4) Wird ein Unternehmen direkt zur Bereitstellung
des Universaldienstes verpflichtet, stellt sich die
Frage, welchen finanziellen Ausgleich der Universal-
dienstanbieter für die durch die Erbringung der Uni-
versaldienstleistungen entstehenden zusätzlichen
Kosten erhält. Dabei muß unabhängig von der Art der
Üniversaldienstfinanzierung durch geeignete Vor-
schriften sichergestellt werden, daß dem Universal-
dienstanbieter nur die tatsächlich relevanten Netto-
kosten erstattet werden. Wegen des Informationsvor-
sprungs des Universaldienstanbieters besteht sonst
die Gefahr, daß das Unternehmen eine über den Ko-
sten liegende Entschädigung erhält, die ihm einen
Wettbewerbsvorsprung gegenüber konkurrierenden
Anbietern verschafft.

Europäische Universaldienstregulierung

Bevor das Universaldienstkonzept der EU analy-
siert wird, soll zunächst auf die Frage eingegangen
werden, inwiefern Regulierungsvorgaben auf EU-
Ebene ökonomisch begründet sind. Grundsätzlich

3 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirt-
schaft: Orientierungen für eine Postreform III; Studienreihe des BMWi
85, Bonn 1995.
4 Durch die Umlegung der Kosten des Universaldienstes auf andere
Telekommunikationsunternehmen werden gesamtwirtschaftliche
Allokationsverzerrungen zuungunsten des Telekommunikations-
sektors hervorgerufen, da nur dieser zur Finanzierung eines staatlich
vorgegebenen Ziels herangezogen wird, andere Wirtschaftsbereiche
jedoch nicht.
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läßt sich ein Tätigwerden der EU mit der Schaffung ei-
nes gemeinsamen Binnenmarktes in der Telekommu-
nikation rechtfertigen, zu dem sich gemäß Artikel 3
des EG-Vertrags alle Mitgliedstaaten verpflichtet ha-
ben5. Das Kriterium des Binnenmarktes ist immer
dann relevant, wenn eine direkte oder indirekte politi-
sche Maßnahme einen Effekt auf wirtschaftliche
Transaktionen zwischen den Mitgliedstaaten hat.

Bezüglich der Universaldienstbereitstellung sind
europäische Regulierungsvorgaben demnach vor al-
lem dann erforderlich, wenn die grenzüberschreitende
Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten be-
hindert und der Wettbewerb zwischen verschiedenen
inländischen und ausländischen Marktteilnehmern
verzerrt werden könnte. So können durch unter-
schiedliche nationale Universaldienstkonzepte Wett-
bewerbsverzerrungen auftreten, wenn bestimmte An-
bietergruppen verpflichtet werden, Universaldienste
zu nicht kostendeckenden Preisen bereitzustellen,
wenn sie den Universaldienst finanzieren müssen
oder wenn ein Universaldienstanbieter eine Kompen-
sation erhält, die über den Kosten der Universal-
dienstbereitstellung liegt. Um dies zu verhindern,
müssen in den genannten Bereichen europäische
Regulierungsvorgaben aufgestellt werden.

Andererseits dürfen die Regulierungsgrundsätze
auch nicht zu einer völligen Angleichung der nationa-
len Universa|dienstkonzepte führen. Gegen eine sol-

che Harmonisierung spricht, daß die Wirtschaftssub-
jekte in den Mitgliedstaaten möglicherweise unter-
schiedliche Präferenzen haben. Dieser Aspekt ist vor
allem bei der Festlegung des Umfangs und der Preis-
gestaltung der Universaldienstbereitstellung relevant.
Die Präferenzen der Länder bezüglich der Frage, wel-
che Telekommunikationsdienste zu welchen Preisen
flächendeckend bereitgestellt werden sollten, wei-
chen aufgrund länderspezifischer Faktoren zum Teil
erheblich voneinander ab. So sind die nationalen
Telekommunikationsnetze hinsichtlich ihres Ausbaus
und ihrer technologischen Qualität unterschiedlich
weit entwickelt. Auch verfolgen Regierungen vonein-
ander abweichende verteilungs- und regionalpoliti-
sche Ziele. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die
Bevölkerungsdichte sowie die Einkommen in den je-
weiligen Ländern erheblich divergieren.

Diese Argumente sprechen dafür, daß der Umfang
der Universaldienstverpflichtung sowie die Preisge-
staltung national festgelegt werden6. Gleiches gilt für
die Entscheidung übemie Finanzierung des Universal-
dienstes. Angesichts der Tatsache, daß bezüglich der

5 Vgl. J.-M. Sun , J. P e l k m a n s : Why Liberalisation Needs Cen-
tralisation: Subsidiarity and EU Telecoms, in: The World Economy,
Vol. 18 (1995), Nr. 5, S. 635-664.
6 Vgl. M. Cave , P. C r o w t h e r : Determining the level of regulati-
on in EU telecommunications, in: Telecommunications Policy, Vol. 20
(1996), Nr. 10, S. 725-738.
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unterschiedlichen Finanzierungssysteme noch wenig
Erfahrung auf nationaler Ebene gesammelt wurde,
kann sich dann das effizienteste Konzept über den
Wettbewerb verschiedener Regulierungskonzepte
herauskristallisieren.

Entscheidend für ein effizientes Eingreifen der EU in
die Regulierung der Telekommunikationsmärkte ist
somit, in welchem Umfang und in welcher Form dies
geschieht. Einerseits ist durch europäische Vorgaben
sicherzustellen, daß auf den nationalen Märkten auch
ein funktionsfähiger Wettbewerb stattfinden kann, oh-
ne daß potentielle Konkurrenten am Marktzutritt ge-
hindert werden. Andererseits kommt es darauf an,
daß den nationalen Regulierungsbehörden bei der
Umsetzung der Regulierungsvorgaben ein Spielraum
dahingehend eingeräumt wird, daß sie nationale
Marktbedingungen und Präferenzen ausreichend be-
rücksichtigen können. Im folgenden soll nun unter-
sucht werden, inwieweit das Universaldienstkonzept
der EU diesen Anforderungen gerecht wird. Dabei
werden sowohl die Grundsätze für den Umfang und
die Preisgestaltung als auch die Vorgaben hinsichtlich
der Kostenrechnung und Finanzierung von Universal-
diensten betrachtet.

Preisgestaltung des Universaldienstes

Der von der EU vorgegebene Umfang der Univer-
saldienstverpflichtung hält sich derzeit in engen Gren-
zen. So sind die nationalen Regulierungsbehörden ge-
mäß der Sprachtelefondienst-Richtlinie lediglich dazu
verpflichtet, die Bereitstellung des Sprachtelefondien-
stes über einen Festnetzanschluß, den Zugang zu
Notruf- und Auskunftsdiensten und die Bereitstellung
öffentlicher Telefone sicherzustellen7. Weder umfaßt
die Universaldienstverpflichtung die Bereitstellung
von digitalen Mobilfunknetzen noch das Angebot von
ISDN-Diensten. Zur Erhöhung der Markttransparenz
wird ferner vorgegeben, daß alle Benutzer Zugang zu

7 Vgl. Rat der Europäischen Gemeinschaften: Richtlinie des Rates
vom 13. Dezember 1995 zur Einführung des offenen Netzzugangs
beim Sprachtelefondienst, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf-
ten, 95/62/EG, Nr. L 321/6 vom 30.12. 1995, Art. 3, 16 und 17. Durch
die Aufnahme des Netzzugangs in den Universaldienst erhalten die
Benutzer nicht nur Zugang zum festgelegten Sprachtelefondienst,
sondern zu allen Diensten, die über heutige Telekommunikations-
netze angeboten werden können.
8 Vgl. Rat der Europäischen Gemeinschaften: Richtlinie 95/62/EG,
a.a.O., Art. 4 und 5. Demnach müssen die zur Bereitstellung von Uni-
versaldiensten verpflichteten Telekommunikationsunternehmen defi-
nieren, wie lange es bis zur Einrichtung eines Telefonanschlusses
dauert, wie hoch die Übertragungs- und Empfangsqualität liegt und
wie lange es dauert, bis Störungen behoben sind.
9 Vgl. Europäische Kommission: Mitteilung der Kommission über Be-
wertungskriterien für nationale Systeme der Kostenrechnung und
Finanzierung im Universaldienst in der Telekommunikation und Leit-
linien für die Mitgliedstaaten für die Anwendung dieser Systeme,
KOM (96) 608, vom 27. 11. 96, Brüssel 1996.

veröffentlichten Informationen über Kosten, Gebühren
und Qualität der Dienste sowie über die Einhaltung
von Qualitätszielen erhalten8.

In jüngster Vergangenheit sind innerhalb der EU-
Gesetzgebung Tendenzen zu beobachten, daß die
Vorgaben hinsichtlich des Umfangs der Universal-
dienstbereitstellung erheblich ausgeweitet werden.
So betont die Kommission, daß „der Universaldienst
ein dynamisches, sich fortentwickelndes Konzept
darstellt, das im Hinblick auf den Umfang,... innerhalb
der Europäischen Union regelmäßigen Überprüfungen
unterzogen wird"9. Insbesondere wird nicht ausge-
schlossen, daß, wie in der kürzlich verabschiedeten
Neufassung der Sprachtelefondienst-Richtlinie ange-
deutet, eine schrittweise Ausweitung der Univer-
saldienstverpflichtung stattfinden wird10. Um sicherzu-
stellen, daß die Benutzer Zugang zu interaktiven
Diensten erhalten und diese benutzen können, sollen
alle nach dem 1.1.1998 eingerichteten Anschlüsse an
das feste öffentliche Telefonnetz technisch so ausge-
staltet sein, daß neben der Sprach- und Datenüber-
tragungen auch der Zugang zu Online-Informations-
diensten ermöglicht wird11. Universaldienstanbieter
und Anbieter mit beträchtlicher Marktmacht sollen zu-
dem zukünftig einen kostenlosen Einzelgebühren-
nachweis auf Anfrage, Tonfrequenzwahl und eine
selektive Sperrung von Anrufen ermöglichen sowie
zur Bereitstellung weiterer Dienstemerkmale verpflich-
tet werden12.

Eine Ausweitung der Universaldienstverpflichtung
ist aus mehreren Gründen zu kritisieren: Da die
Universaldienste von den EU-Entscheidungsträgern
festgelegt werden, besteht die Gefahr der industrie-
politischen Einflußnahme durch eine europaweite
Harmonisierung bestimmter Dienste13. Dies ist beson-

10 Vgl. Rat der Europäischen Gemeinschaften: Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 10. Dezember 1997 über die
Anwendung des Offenen Netzzugangs (ONP) beim Sprachtelefon-
dienst und den Universaldienst im Telekommunikationsbereich in ei-
nem wettbewerbsorientierten Umfeld, 13. Dezember 1997, Brüssel
1997.

" Vgl. Rat der Europäischen Gemeinschaften: Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 10. Dezember 1997, a.a.O.,
Art. 5 Abs. 2. Die Bereitstellung des Universaldienstes muß dabei
nicht länger ausschließlich über feste Verbindungen erfolgen. Es wird
lediglich die Bereitstellung eines bestimmten Dienstes an einem
festen Ort vorgeschrieben, so daß in Zukunft die Belieferung über
eine feste oder eine schnurlose Verbindung möglich ist.
12 Vgl. Rat der Europäischen Gemeinschaften: Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 10. Dezember 1997, a.a.O.,
Art. 14 und 15. Außerdem sollten die Benutzer die Anschlußgebühren
in Raten zahlen können, und die Betreiber sollten unverhältnismäßige
oder diskriminierende Hinterlegungsregelungen durch angemessene
Kreditkontrollverfahren (wie vorher vereinbarte Kredithöchstgrenzen)
ersetzen.
13 Vgl. M. W e i n k o p f : Ökonomie des ONP-Konzeptes, Diskus-
sionsbeitrag Nr. 118, Wissenschaftliches Institut für Kommunikations-
dienste, Bad Honnef 1993.
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ders vor dem Hintergrund unvollkommener Informa-
tion hinsichtlich der Nachfrageentwicklung bei neuen
Diensten negativ zu beurteilen. Ein hinreichendes An-
gebot von Diensten durch Marktlösungen wird damit
von vornherein ausgeschlossen. Statt dessen erhöht
sich die Gefahr, daß durch die regulierenden Eingriffe
Fehlentwicklungen gefördert werden, die den Markt-
erfordernissen nicht gerecht werden. Diese Gefahr ist
um so größer, als durch eine europaweite Festlegung
des Umfangs der Universaldienstverpflichtung die un-
terschiedlichen nationalen Präferenzen hinsichtlich ei-
nes flächendeckenden Diensteangebots übergangen
werden. Schließlich erfordert jede Einstufung von
Telekommunikationsdiensten als Universaldienst eine
Standardisierung, die die Produktvielfalt und damit ei-
ne Orientierung an den Nachfragepräferenzen behin-
dert.

Bezüglich der preislichen Gestaltung des Universal-
dienstes beschränkt sich die Politik der EU auf die
Forderung nach einem erschwinglichen Universal-
dienst14. Den Mitgliedstaaten werden in der Sprach-
telefondienst-Richtlinie keine Mindest- oder Höchst-
werte der Erschwinglichkeit (mit europaweiter Preis-
kontrolle) vorgeschrieben15. Entscheidet sich dennoch
ein Mitgliedstaat, einheitliche Preise festzulegen, so
kann er vorübergehend bis zur Herstellung eines funk-
tionsfähigen Wettbewerbs auf Schutzklauseln zurück-
greifen. Ansonsten ist die Erschwinglichkeit von den
jeweiligen Mitgliedstaaten gemäß ihrer politischen
Prioritäten festzulegen. Eine Abweichung vom Durch-
schnittstarif ist so lange zulässig, wie die Erschwing-
lichkeit nicht gefährdet ist. Den nationalen Regulie-
rungsbehörden ist es in diesem Zusammenhang
gestattet, Preiskontrollen in Verbindung mit dem Uni-
versaldienst durchzuführen, indem sie zum Beispiel
beistimmen, daß kein unannehmbar starker Preisan-
stieg stattfinden darf16.

Indem die EU lediglich erschwingliche Preise für die
Universaldienste vorschreibt und die nationalen Re-
gulierungsbehörden nicht landesweit einheitliche Prei-

14 Vgl. Rat der Europäischen Gemeinschaften: Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 10. Dezember 1997, a. a. 0.,
Art. 3.
15 Einheitlich niedrige, nicht kostenorientierte Tarife sind auch in der
geänderten Fassung der Sprachtelefonie-Richtlinie nicht vorgesehen.
16 In einer Mitteilung der Kommission über den Universaldienst vom
13. März 1996 wurde die Erschwinglichkeit der Universaldienstbe-
reitstellung als zentrales Element hervorgehoben. Den Mitgliedstaa-
ten wurde zu diesem Zweck empfohlen, die Erschwinglichkeit durch
angemessene Maßnahmen sicherzustellen (z.B. Preisobergrenzen,
gezielte Tarifschemata); vgl. Europäische Kommission: Mitteilung der
Kommission über den Universaldienst in der Telekommunikation im
Hinblick auf ein vollständig liberalisiertes Umfeld, KOM (96) 73, vom
13. März 1996, Brüssel 1996.

se festlegen müssen, wird eine allokationsökono-
misch sinnvolle stärkere Kostenorientierung der Tarife
zugelassen. Der relativ große nationale Spielraum, der
durch die EU-Preisvorgaben ermöglicht wird, ist auch
deswegen positiv zu beurteilen, weil die nationalen
Präferenzen aufgrund unterschiedlicher Bevölke-
rungsdichten und Einkommensverteilungen erheblich
voneinander abweichen.

In der Wettbewerbsrichtlinie sowie in der Zusam-
menschaltungsrichtlinie werden Grundsätze zur Fi-
nanzierung des Universaldienstes sowie zu den
Kosten der Bereitstellung festgelegt17. Demnach kann
die nationale Aufsichtsbehörde nach Prüfung der
Kosten des Universaldienstes entscheiden, daß eine
Finanzierung des Universaldienstes nicht erforderlich
ist, weil der Universaldienst entweder keine Netto-
kosten verursacht oder die ermittelten Nettokosten ei-
ne zumutbare Belastung für den/die betroffenen
Betreiber darstellen. Kommt ein Mitgliedstaat zu dem
Ergebnis, daß der Universaldienst eine Belastung dar-
stellt, so kann er sich entschließen, ihn entweder aus
öffentlichen Mitteln zu finanzieren oder ein Verfahren
zur Umlegung der Nettokosten der Universaldienst-
verpflichtungen auf andere Marktbeteiligte einzu-
führen18. Zwei Konzepte sind für die Umlegung der
Nettokosten vorgesehen19. Entweder wird ein unab-
hängiger nationaler Universaldienstfonds eingerichtet,
aus dem Universaldienstanbietern die Bereitstellung
vergütet wird, oder es müssen direkt an Unterneh-
men, die den Universaldienst bereitstellen, Zahlungen
geleistet werden.

Ineffizienzen nicht ausgeschlossen

Indem es den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, ob
und wie sie die Finanzierung des Universaldienstes
regeln, werden ineffiziente Lösungen nicht ausge-
schlossen. Am konsequentesten wäre es gewesen,
eine Finanzierung aus allgemeinen Haushaltsmitteln
vorzuschreiben. Diese Lösung hat den Vorteil, daß
wettbewerbsverzerrende Effekte von vornherein aus-
geschlossen werden, da die Finanzierung des Univer-

17 Vgl. Europäische Kommission, KOM (96) 73, a.a.O. sowie Rat der
Europäischen Gemeinschaften: Richtlinie 97/33/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 30. Juni 1997 über die Zusammen-
schaltung in der Telekommunikation im Hinblick auf die Sicherstellung
eines Universaldienstes und der Interoperabilität durch Anwendung
der Grundsätze für einen offenen Netzzugang (ONP), in: Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, Nr. L 199 vom 26. 7. 1997.
18 Vgl. Rat der Europäischen Gemeinschaften: Richtlinie 97/33/EG,
a.a.O., Art. 5.
19 Vgl. Europäische Kommission: Richtlinie der Kommission vom 13.
März 1996 zur Änderung der Richtlinie 90/388/EWG der Kommission
über den Wettbewerb auf dem Markt für Telekommunikationsdienste
96/19/EG in: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Nr. L
74/13 vom 22. 3. 1996, Art. 4c.
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saldienstes auf eine breite Basis gestellt wird und kei-
ner bestimmten Anbieter- oder Nutzergruppe eine
überproportionale Belastung entsteht. Indem den Mit-
gliedstaaten die Finanzierung des Universaldienstes
in Form eines Universaldienstfonds oder über Netz-
zuganggebühren erlaubt ist, kann eine Wettbewerbs-
verzerrung hingegen nicht ausgeschlossen werden.

Andererseits macht die EU für den Fall einer Finan-
zierung durch andere Unternehmen relativ detaillierte
Vorgaben. So können die Beiträge prinzipiell nur von
Unternehmen erhoben werden, die öffentliche Tele-
kommunikationsnetze im Wettbewerb anbieten20.
Dabei müssen die Grundsätze der Objektivität, Nicht-
diskriminierung und Verhältnismäßigkeit (entspre-
chend den Aktivitäten der Marktteilnehmer auf dem
jeweiligen Markt) beachtet werden. Ferner dürfen nur
die in Anhang I der Zusammenschaltungsrichtlinie
aufgeführten öffentlichen Telekommunikationsnetze(

und -dienste durch andere Telekommunikationsunter-
nehmen finanziert werden21. Entscheiden sich/ Mit-
gliedstaaten, darüber hinausgehende Universal-
dienstverpflichtungen festzulegen, dürfen sie/die
damit verbundenen zusätzlichen Kosten nicht ent-
sprechend den Verfahren für die Finanzierung des
Universaldienstes begleichen. Gemäß der Wettbe-
werbsrichtlinie nimmt die Kommission dabei eine
Kontrollfunktion wahr, indem sie die nationalen
Finanzierungskonzepte auf die Übereinstimmung mit
den Gemeinschaftsvorschriften hin überprüft. Durch
diese detaillierten Vorgaben wird gewährleistet, daß
neue Wettbewerber nicht durch übermäßige Finanzie-
rungsbeiträge, die aus dem Universaldienst resultie-
ren, vom Markteintritt abgehalten werden.

20 Vgl. Kommission der Europäischen Union, Richtlinie 96/19/EG,
a.a.O., Art. 4c. Für den Fall, daß ein Mitgliedstaat andere Telekom-
munikationsunternehmen (z.B. Mobilfunknetzbetreiber) zur Finanzie-
rung des Universaldienstes verpflichten möchte, muß er eine solche
Entscheidung vor der Kommission hinreichend detailliert begründen.
21 Vgl. Rat der Europäischen Gemeinschaften: Richtlinie 97/33/EG,
a.a.O., Art, 5, Abs.1.
22 Vgl. Rat der Europäischen Gemeinschaften: Richtlinie 97/33/EG,
a.a.O., Anhang III. Diese Nettokosten ergeben sich aus der Differenz
zwischen den Nettokosten, die einer Organisation mit und denen, die
einer Organisation ohne Universaldienstverpflichtungen entstehen.
23 Vgl. Rat der Europäischen Gemeinschaften: Richtlinie 97/33/EG,
a.a.O., Art. 5, Abs. 5. Um die Transparenz der Kostenermittlung zu er-
höhen, müssen ferner die Grundsätze der Kostenteilung und die Ein-
zelheiten des Verfahrens der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den.
24 Vgl. Europäische Kommission: Mitteilung der Kommission über Be-
wertungskriterien für nationale Systeme der Kostenrechnung und
Finanzierung im Universaldienst in der Telekommunikation und Leit-
linien für die Mitgliedstaaten für die Anwendung dieser Systeme,
KOM (96) 608, vom 27:11. 96, Brüssel 1996.
25 So sind im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten keine Entschädi-
gungen für die Belastungen vorgesehen, die durch Vorzugstarife für
öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Büchereien entstehen.

Ermittlung der Universaldienstkosten

In Ermangelung einer Verpflichtung zur Ausschrei-
bung des Universaldienstes hat die EU einen gemein-
samen Rahmen vorgegeben, den die Mitgliedstaaten
bei der Kostenrechnung im Universaldienst beachten
müssen. Demnach erhalten diejenigen Unternehmen,
die zur Bereitstellung des Universaldienstes verpflich-
tet werden, nur für die Nettokosten, die sich aus der
Verpflichtung ergeben, eine Entschädigung22. Das
Verfahren zur Ermittlung dieser Nettokosten muß nach
Überprüfung durch ein unabhängiges Gremium von
der jeweiligen nationalen Regulierungsbehörde ge-
nehmigt werden. Der Marktvorteil, der einem Unter-
nehmen aus der Bereitstellung des Universaldienstes
erwächst, ist dabei zu berücksichtigen. Diese relativ
detaillierten Vorgaben sind insofern positiv zu bewer-
ten, als sie dazu beitragen, daß den Universaldienst-
anbietern keine Entschädigung gewährt wird, die über
dem Defizit liegt, das durch die Universaldienstlei-
stung entstanden ist2l

Im September 1996 veröffentlichte die Kommission
außerdem Leitlinien, um die Vorschläge der Mitglied-
staaten zur Finanzierung des Universaldienstes beur-
teilen zu können24. Darin sind alle Dienste aufgeführt,
aufgrund derer die Kosten des Universaldienstes be-
rechnet werden können. Nur diese Kosten dürfen auf
die Marktbeteiligten aufgeteilt werden. Des weiteren
spezifiziert die Kommission diejenigen Kosten, die ih-
rer Meinung nach nicht in die Kostenberechnung für
den Universaldienst einbezogen werden sollten25. Um
den Universaldienstanbietern einen Anreiz zu geben,
effizient und kostensparend zu wirtschaften, hat die
EU zudem festgelegt, daß die Kostenrechnung auf die
Zukunft ausgerichtet sein und nicht auf den histori-
schen Kosten beruhen sollte. Finanziert ein Mitglied-
staat die Kosten des Universaldienstes aus dem
Staatshaushalt, muß er sicherstellen, daß keine Über-
kompensation der Kosten der Verpflichtungen auftritt.
Führt die Finanzierung dennoch zu einer Überkom-
pensation, kann die Kommission feststellen, daß sie
nicht im Einklang mit den EG-Vertragsbestimmungen
über staatliche Beihilfen steht. Die relativ umfassen-
den Vorgaben der EU bei der Kostenrechnung sind in-
sofern positiv zu bewerten, als sie die Gefahr einer
über den Kosten liegenden wettbewerbsverzerrenden
Kompensation vermindern.

Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, daß
den Universaldienstanbietern trotz der EU-Regelun-
gen zur Kostenermittlung eine Überkompensation ge-
währt wird. Wird nämlich nur ein Unternehmen zur
Universaldienstbereitstellung verpflichtet, so hat es
ein Informationsmonopol über die Kosten der Uniyer-
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saldienstbereitstellung26. Da die EU nicht vorschreibt,
daß die Erstattung der Kosten ex ante festgelegt wer-
den muß, hat der Universäldienstanbieter die Mög-
lichkeit, die geschätzten Kosten über den tatsächli-
chen Kosten anzusetzen und somit die Netzzugangs-
preise zu erhöhen27. Eine Ex-^post-Kompensation hat
zudem den Nachteil, daß sie einem Universaldienst-
anbieter einen Anreiz gibt, besonders in denjenigen
Bereichen Investitionen zu tätigen, in denen er den
größten Teil der Kosten dem Universaldienst zuordnen
kann. Für neue Telekommünikätiönsanbietef1 würden
sich infolge der höheren Universäldienstbeiträge die
Marktzutrittsschranken erhöhen. Damit neue Wettbe-
werber gegenüber dem Universaldienstanbieter nicht
benachteiligt werden, wäre es deswegen sinnvoll ge-
wesen, auf EU-Ebene eine Ex-ante-Kompensation
vorzuschreiben, die sich an den erwarteten Kosten
ausrichtet. Eine Abweichung von der Vorkalkulation
hätte dabei nur in engen Grenzen zulässig sein dürfen.

Schlußbetrachtung

Das EU-Universaldienstkonzept zielt vor allem auf
die Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen in den
Mitgliedstaateii ab. Eine Harmonisierung der Vor-
schriften für nationale Telekommunikationsmärkte fin-
det dabei nur insofern statt, als allgemeine Regeln für
einen funktionsfähigen Wettbewerb aufgestellt wer-
den. Eine zu weitgehende Zentralisierung der Regu-
lierung der europäischen Telekommunikationsmärkte
kann generell nicht festgestellt werden. Lediglich hin-
sichtlich des Umfangs der Universaldienstbereitstel-
lung wäre eine größere Zurückhaltung EU geboten.
Jüngste Vorschläge zur Ausweitung des Mindestan-
gebots von Telekommunikationsdiensten sind ökono-
misch bedenklich, weil dadurch unterschiedliche na-
tionale Präferenzen unzureichend berücksichtigt
werden und sich die Wettbewerbskräfte nicht voll ent-
falten können.

Andererseits könnten die Vorgaben innerhalb des
EU-Universaldienstkonzeptes an manchen Stellen
noch detaillierter ausfallen. Da unterschiedliche natio-
nale Regulierungen zur Universaldienstbereitstellung
eine grenzüberschreitende Bereitstellung von Telekom-
munikatiohsdiensten behindern und den Wettbewerb
zwischen verschiedenen Marktteilnehmern verzerren

26 Vgl. G. B; B l a n k a r t : Orientierung für eine Postreform III - Teil-
entwurf für den Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium
für Wirtschaft, Berlin 1995.
27 Zwar werden in der Zusammenschaltüngsrichtlinie Grundsätze für
die Berechnung der Kosten aufgestellt* jedoch ist eine genaue
Ermittlung der Kosten eines Universaldienstes schon deshalb
schwierig, weil sich die dazu notwendigen Input-Faktoren nicht exakt
quantifizieren lassen.

können, sind vor allem bei der Finanzierung und
Kostenermittlung umfassende und verbindliche Regu-
lierüngsgrundsätze erforderlich. Dem ist die EU aller-
dings nur teilweise nachgekommen. Zwar erschweren
die entsprechenden EU-Vorgabeh die Implementie-
rung nationaler Universaldienstkonzepte, von denen
eine Wettbewerbsverzerrung zuungunsten einzelner
Telekommunikationsunternehmen ausgehen kann.
Gänzlich ausgeschlossen ist eine solche Benachteili-
gung jedoch nicht. Wie gezeigt wurde, impliziert zum
Beispiel die von der EU nicht untersagte Ex-post-
Kostenerstattung, daß der Universäldienstanbieter
trotz der zahlreichen Vorschriften zur Ermittlung der
relevanten Kosten eine Überkompensation erhält.

Ein wesentlicher Schwachpunkt des bisherigen EU-
Konzepts zur Universaldienstbereitstellung besteht in
unzureichenden Vorgaben bei der Bestimmung der
Anbieter, die den Universaldienst in einem Mitglied-
staat zu erbringen haben. Weder bestimmt die EU,
nach welchem Verfahren Universäldienstanbieter aus-
gewählt werden müssen, noch legt sie die maximale
Anzahl der Universäldienstanbieter fest. Indem ein
Mitgliedstaat somit die Möglichkeit hat, mehreren
Telekommunikationsunternehmen die Universal-
dienstverpflichtung aufzuerlegen, kann er gegenüber
neuen Anbietern hohe Märktzutrittsschranken errich-
ten; da diese vielfach nicht in der Lage sind, ein
flächendeckendes Angebot bereitzustellen. Um dies
zu verhindern, wäre es erforderlich gewesen, auf EU^
Ebene verbindlich vorzuschreiben, daß nur ein An-
bieter zur Bereitstellung eines Universäldienstes in ei-
nem bestimmten Gebiet verpflichtet wird.

Somit hängt es letztlich von den Mitgliedstaaten ab,
ob ihre nationalen Universaldienstkonzepte einen
funktionsfähigen Wettbewerb in der Telekommunika-
tion eher fördern oder behindern. Die verschiedenen
EU-Üniversäldienstvorgaben erlauben in der Regel
unterschiedliche Optionen bei ihrer Umsetzung in na-
tionales Recht. Zwar haben die Mitgliedstaaten auch
weiterhin, wenn auch nur noch eingeschränkt, die
Möglichkeit, den nationalen Regulierungsrahmen für
die Üniversaldiehstbereitstellung so zu gestalten, daß
neue inländische und ausländische Anbieter gegen-
über dem etablierten nationalen Telekommunikations-
anbieter benachteiligt werden. Allerdings behindert
das EU-Universaldienstkonzept auch nicht die Eta-
blierung eines effizienten Wettbewerbs auf den natio-
nalen Telekommunikatiönsmärkten. Im Gegenteil, die
entsprechenden Vorgaben der EU erleichtern es den
Ländern, eine wettbewerbsfördernde Universaldienst-
regulierung gegen nationale Widerstände durch-
zusetzen.

WIRTSCHAFTSDIENST 1998/VHl 467


